
völkerrechtlicher Vertrag

nen Verträgen nur mit Zustimmung 
der Vertragspartner möglich ist. In 
der Regel werden v. V. schriftlich 
abgeschlossen. Zweiseitige v. V. 
werden gewöhnlich in zwei Spra
chen, mehrseitige Verträge in einer 
oder mehreren Sprachen ausgefer
tigt. Gegenwärtig werden in der 
Vertragspraxis mehrseitige v. V. oft 
in vier oder sechs Sprachen, den sog. 
UNO-Sprachen (Russisch, Chine
sisch, Französisch, Englisch, Spa
nisch und Arabisch), ausgefertigt. 
Der. Unterzeichnung eines v. V. geht 
häufig die Paraphierung voraus, 
d. h. die vorläufige Unterzeichnung 
eines vereinbarten Vertragstextes 
(oder seiner einzelnen Artikel) mit 
den Initialen (Paraphen) der Bevoll
mächtigten der vertragschließenden 
Seiten zum Zeichen der Billigung 
des Vertragstextes. Nach der Unter
zeichnung wird der v. V., sofern das 
im Vertrag vorgesehen ist, durch die 
entsprechenden innerstaatlichen Or
gane der Vertragsstaaten bestätigt 
(durch —*■ Ratifikation bzw. Zustim
mung). V. V. werden in der Regel 
durch die entsprechenden Länder in 
offiziellen Publikationen, Vertrags
sammlungen usw. (in der DDR im 
Gesetzblatt der DDR, Teil II) veröf
fentlicht. Im innerstaatlichen Recht 
erfolgt häufig eine Unterscheidung
u. a. zwischen Staatsverträgen, Re
gierungsabkommen, Ressort- und 
Verwaltungsabkommen, die sich 
nach der inneren Vertragsabschluß- 
kompetenz richtet. Völkerrechtlich 
ist das unerheblich, da aus einem
v. V. immer der Staat als solcher be
rechtigt und verpflichtet wird. V. V. 
sollen beim UNO-Sekretariat regi
striert werden. Sie treten entspre
chend der jeweiligen vertraglichen 
Festlegung in Kraft (Unterzeich
nung, Austausch oder Hinterlegung 
der Ratifikationsurkunden u. a.). 
Die Beendigung der Rechtskraft 
eines v. V. erfolgt in der Regel durch 
Ablauf seiner Geltungsdauer. Mit 
der am 23. 5. 1969 angenommenen 
Wiener Konvention über das Recht
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der Verträge — die jedoch unmittel
bar nur für schriftliche Verträge zwi
schen Staaten gilt — wurden über

iahrzehnte gehende Kodifikations- 
emühungen auf dem Gebiet des 

Vertragsrechts zu einem gewissen 
Erfolg geführt. Die Konvention ist 
seit dem 27. 1. 1980 in Kraft. Die 
wichtigste Regel des v. V.srechts ist 
der zu den unabdingbaren Grund
prinzipien des geltenden demokrati
schen Völkerrechts gehörende 
Grundsatz, daß die Staaten die Ver
pflichtungen, die sie in Übereinstim
mung mit der Charta der UNO 
übernommen haben, nach Treu und 
Glauben zu erfüllen haben (Pflicht 
zur Vertragstreue). Das Wesen, der 
Inhalt und die politische Funktion
v. V. werden vom Charakter der ver
tragschließenden Staaten bestimmt. 
In der Praxis imperialistischer Staa
ten sind v. V. oft Instrumente impe
rialistischer Einmischungs- und Ex
pansionspolitik. Die v. V., die die so
zialistischen Staaten mit kapitalisti
schen Staaten abschließen, beruhen 
auf der Achtung der Souveränität, 
der Gleichberechtigung und des ge
genseitigen Vorteils der Vertrags
partner und sind deshalb wirksame 
Instrumente der friedlichen Zusam
menarbeit zwischen den Völkern 
und Staaten; sie sind darauf gerich
tet, den Frieden zu erhalten und zu 
festigen, die Ausübung des —► Selbst
bestimmungsrechts der Völker und die 
—<■ friedliche Koexistenz von Staaten 
unterschiedlicher Gesellschaftsord
nung zu gewährleisten. Die v. V., die 
sozialistische Staaten untereinander 
abschließen, sind von den sozialisti
schen Völkerrechtsprinzipien und 
-normen, insbesondere dem Prinzip 
des sozialistischen Internationalis
mus, bestimmt. Die zwischen den so
zialistischen Staaten abgeschlosse
nen zwei- und mehrseitigen v. V. 
sind nicht nur Ausdruck völlig neuer 
zwischenstaatlicher Beziehungen 
der brüderlichen Zusammenarbeit 
und gegenseitigen kameradschaftli
chen Hilfe, sondern zugleich wich-


